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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 

 
Der Bescheid (Aktenzeichen: 2000.3608.9117 GewStB) 
der Bundesstadt Bonn – Amt 21-30 – vom 13.07.2023 
für die CLB Baudienste GmbH, vertreten durch den Ge-
schäftsführer Herrn Costel-Liviu Bargan, früher wohnhaft 
Widdersdorfer Str. 225, 50825 Köln, jetzt unbekannten 
Aufenthaltes, liegt zur Abholung durch den Empfänger 
oder eines Bevollmächtigten während der Dienststunden 
im Kassen- und Steueramt im Stadthaus, Berliner Platz 
2, 53111 Bonn, Etage 14 A bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Bonn, den 10.08.2023 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Tempel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 
 
Der Bescheid (Aktenzeichen: 2000.1954.6300, HaB) 
der Bundesstadt Bonn – Amt 21-30 – vom 23.08.2023 
für Mariusz Flisikowski, unbekannten Aufenthaltes, 
zuletzt wohnhaft Sprengelstr. 12, 13353 Berlin Mitte, 
liegt zur Abholung durch den Empfänger oder dessen 
Bevollmächtigten während der Dienststunden im Kas-
sen- und Steueramt im Stadthaus, Berliner Platz 2, 
53111 Bonn, Etage 14 A bereit. 
 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit gemäß 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter 
Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung dieser Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen 
in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können. 
 
 
Bonn, den 23.08.2023 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Tempel 
 
 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 
Die Bescheide (Aktenzeichen: 2000.3607.0653 Ge-
wStB) der Bundesstadt Bonn – Amt 21-30 – vom 
09.06.2022 und vom 10.08.2023 für die B&G Office 
Club GmbH vertr. d. Herrn Edgars Kalvans, früher 
wohnhaft Burgstr. 54, 53177 Bonn, jetzt unbekannten 
Aufenthaltes, liegt zur Abholung durch den Empfänger 
oder eines Bevollmächtigten während der Dienststun-
den im Kassen- und Steueramt im Stadthaus, Berliner 
Platz 2, 53111 Bonn, Etage 14 A bereit. 
 
Die oben genannten Schriftstückewerden hiermit ge-
mäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) 
öffentlich zugestellt. Sie gelten gemäß § 10 Abs. 2 letz-
ter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung zwei Wo-
chen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Bonn, den 16.08.2023 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Tempel 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 

10.08.2023 
Az.: 

50-223/906743 
Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 

An Herrn: Radescu, Gheorghe * 24.11.1982 
 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 14, 
bereit. 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, den 10.08.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Bialaschik 
 
 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 

14.08.2023 
Az.: 

50-223/904719 
Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 

An Herrn:  Azar, Abdulaev * 09.12.1982 
 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 14, 
bereit. 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Bonn, den 14.08.2023 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Bialaschik 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 
10.08.2023 

Az.: 
50-223/898043 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 

An Frau: Madino Abdulahi Abdi 
 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 9, 
bereit. 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, den 10.08.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Imaschewski 
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Öffentliche Zustellung 
 

nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land NRW vom  
07.03.2006 (GV NRW. S. 94 / SGV NRW. 2010) in der zurzeit gültigen Fassung 

 

 

Die Bescheide der Stadt Bonn   Amt 33 - 2   
 
Datum PK-Nr. 

08.08.2023 7777.5755.9694 
Betroffene/r   

Istvan Gabor, Deichstraße 24, 45889 Gelsenkirchen       
Datum PK-Nr. 

08.08.2023 7777.4851.5450 
Betroffene/r   

Monique Carolaine Silva Dos Santos, Oberkasseler Straße 66, 53639 Königswinter       
Datum PK-Nr. 

21.06.2023 7777.5777.5613 
Betroffene/r   

Wolfgang Wilhelm van Elten, Groß Schlebach 29, 53359 Rheinbach       
Datum PK-Nr. 

28.04.2023 7777.4829.0785 
Betroffene/r   

Ali Mamo, Talstraße 1, 50321 Brühl       
Datum PK-Nr. 

09.08.2023 7777.4862.2745 
Betroffene/r   

Monique Carolaine Silva Dos Santos, Oberkasseler Straße 66, 53639 Königswinter       
Datum PK-Nr. 

26.05.2023 7778.4815.2846 
Betroffene/r   

Firma Global Trade & Consult GmbH, z.H. der Geschäftsführung, Koblenzer Str. 133, 53177 
Bonn      

 

Datum PK-Nr. 

20.06.2023 7779.3501.9921 
Betroffene/r   

Christoph Trimborn, Berliner Platz 2, 53111 Bonn, über Amt 33-24       
Datum PK-Nr. 

27.07.2023 7779.3505.5863 
Betroffene/r   

Valeri Ortner, Floßweg 41 a, 53604 Bad Honnef       
 

 
jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegen zur Abholung durch die Empfänger oder deren Bevollmächtigten während 
der Dienststunden im Stadthaus, Berliner Platz 2, Etage 4 A, Registratur, 53111 Bonn, bereit. 
Das vorgenannte Dokument wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG)  öffentlich  
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.. 
 
 

Bonn, den   14.08.2023    
 
 

Die Oberbürgermeisterin 

Im Auftrag 
 
 

gez. Hoppenkamps 
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